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        Stuttgart, den 09. Dezember 2011 
An alle HzV-Vertragsteilnehmer 
in Baden-Württemberg 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die HzV-Verträge standen unter massivem 
Beschuss, auch in Baden-Württemberg musste die Datenübertragung bei einigen Kassen sehr 
lange gestoppt werden Es ist mittlerweile gelungen, nahezu alle HzV-Verträge in Baden-
Württemberg an die neue Rechtslage nach § 295a SGB V anzupassen, sodass wir zuversichtlich in 
die Zukunft schauen können. Bevor wir Ihnen im Folgenden einen Überblick über die aktuelle 
Situation geben, möchten wir Ihnen  ausdrücklich dafür danken, dass Sie diese kritische Situation 
mit den Verbänden gemeinsam ausgehalten haben und ganz besonders für Ihre Geduld.  
 
Aktueller Stand der Vertragsumsetzung in Baden-Württemberg und geplante / 
voraussichtliche Auszahlungstermine: 
 
 Datenübertragung möglich nächste Auszahlung 
AOK ja Schlusszahlung Q 3 / 2011: KW 52 

 
IKK classic ja Schlusszahlung Q1 – Q2 / 2011: 

in KW 49 erfolgt 
 
Schlusszahlung Q3 – Q4 / 2011: 
Ende Q1 / 2012, Anfang Q2 / 2012 
 

Bosch BKK ja Schlusszahlung Q 3 / 2011: KW 51 
 

BKK VAG* ja Schlusszahlung Q1 – Q3 / 2011: KW 51 
Ehemals BKK 
VAG* 
(Mitglieder der 
BKK VAG bis 
31.12.2010) 

ja Schlusszahlung Q1 – Q3 / 2011; KW 51 

Ersatzkassen ja Schlusszahlung Q1 – Q3 / 2011: 
die Einreichfrist für die Abrechnungsdaten 
wurde bis zum 15.12.2011 verlängert, die 
Auszahlung kann dadurch vss. erst im März 
2012 erfolgen 

BKK Verbund / 
weitere BKKen*   

nein Prognose derzeit nicht möglich 

Knappschaft nein Prognose derzeit nicht möglich 
 
* Eine aktuelle Übersicht zu den Betriebskassen (BKK VAG / ehemals BKK VAG / BKK Verbund 
bzw. weitere BKKen) finden Sie auf den Homepages von Hausärzteverband und MEDIVERBUND.  



-Seite 2 zum Schreiben vom 09.12.2011- 
 
 
 
Die BKK Braun-Gilette, die BKK Hoesch und die BKK Grillo Werke treten dem Vertrag mit der BKK 
VAG zum 01.01.2012 bei. Wenn Versicherte dieser BKKen Sie auf die Hausarztzentriete 
Versorgung ansprechen, empfehlen wir Ihnen, diese erst nach dem Beitritt zum BKK VAG-Vertrag 
einzuschreiben. 
 
Mit der LKK Baden-Württemberg konnten letzte inhaltliche und datenschutzrechtliche Fragen geklärt 
und die redaktionelle Überarbeitung abgeschlossen werden. Wir gehen nun davon aus, den Vertrag 
in Kürze der Aufsicht vorlegen zu können. Sofern durch die Aufsicht keine Beanstandung erfolgt, 
könnte mit der Arzteinschreibung im Verlauf des ersten Quartals 2012 begonnen werden. Wir 
werden Sie über die Vertragsinhalte in gewohnter Weise separat informieren.  
 
Die NOVITAS BKK, ehemals Mitglied der BKK VAG, hat der HÄVG gegenüber eine 
außerordentliche Kündigung des HzV-Vertrag zum 31.12.2011 ausgesprochen. Die von der 
NOVITAS BKK genannten Gründe sind aus unserer Sicht nicht zutreffend, sodass wir die 
Rechtswirksamkeit dieser außerordentlichen Kündigung derzeit prüfen lassen. Leider mussten wir 
feststellen, dass die NOVITAS BKK ihre Versicherten bereits über die Beendigung des Vertrages 
informiert hat, was zu Rückfragen der Versicherten in den Praxen führt. Wir finden dieses Verhalten 
äußerst befremdlich und bedauern die dadurch entstandene Verwirrung. Wir werden Sie spätestens 
mit den Infobriefen für das erste Quartal 2012 darüber informieren, auf welchem Weg die 
Leistungen für die bisher eingeschriebenen Versicherte der NOVITAS BKK ab dem 01.01.2012 
abgerechnet werden können. 
 
Weitere HzV-Verträge werden in Baden-Württemberg derzeit nicht umgesetzt. Eine Einschreibung 
von Versicherten dieser Krankenkassen ist daher nicht möglich. Die Gründe sind zum einen 
Beanstandungen der nach Kabinettsbeschluss erlassenen Schiedssprüche durch das BVA. Zum 
anderen beklagen einige Krankenkassen die Bestellung einer Schiedsperson, den Schiedsspruch, 
oder verweigern die Datenannahme zur Versicherteneinschreibung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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